
Oberes Glantal • Der Südkreis
Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde.

Anmeldung: Am Telefon Montag und Mittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108, eMail an: buchung@buergerbus-og.de oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos

52. Jahrgang - 25. Woche -
24. Juni 2023
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I M N O T F A L L

Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:
06373/504-0
Feuerwehr
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
Augenklinik im Westpfalzklinikum Kai-
serslautern, Telefon: 0631/203-0

Ärztlicher Notfalldienst:
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung
Lebensgefahr besteht oder bleibende
gesundheitliche Schäden zu befürch-
ten sind, ist der Rettungsdienst unter
112 zu alarmieren.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Gruppenabend im Stadtteilzent-
rum Diedelkopf, Trierer Str. 161, don-
nerstags von 19:30-21:00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte (Tag und Nacht einsatzbereit):
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kü-
belberg, Rathausstraße 8, Telefon 112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbü-
ro’s der Verbandsgemeinde

Auskünfte z. Bedürftigkeit:
VG-Verwaltung, Herr Tobias Weber,
Tel.: 06373-504-201,
t.weber@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke, Genesende, Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Hauptstraße 52
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Treten außerhalb der allgemeinen Büro-
zeiten Probleme bei der Wasserversor-
gung (Rohrbrüche, Undichtigkeiten,
Druckabfälleusw.)aufodererkennenSie
sonstigeUnregelmäßigkeitenanöffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung, plötzliche Fahrbahnänderun-
genusw.)sorufenSiefürdasGebietder
Verbandsgemeinde Oberes Glantal die
Telefon-Nr.0171/5065303an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
Treten außerhalb der allgemeinen Bü-
rozeiten Probleme bei der Entwässe-
rung (Verstopfungen, Rückstau usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang
mit der Abwasserbeseitigung oder an
Gewässern (z.B. Gewässerverschmut-
zungen,Ölspuren)sorufenSiefürden
Bereich der Ortsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wie-
der Dienstag und Donnerstag von
8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Ver-
bandsgemeinde. Anmeldung: Am Te-
lefon Montag und Mittwoch von
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108,
eMail an: buchung@buergerbus-og.de
oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Masken-
pflicht auch die sogenannte 3G-Regel
(Geimpft, Genesen oder Getestet!)

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-Miesenbach und Landstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Beate Fauss, Lehnstr.5, 66869 Kusel
Tel.: 06381-427707
E-Mail: beate.fauss@web.de sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276,
Fax 06371- 934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112
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Seniorenarbeit im Landkreis Kusel:                                  
Kreisverwaltung Kusel, Trierer Str. 49-51, 66869 Kusel 

Gemeindeschwesterplus Koordinator für
Seniorenangelegenheiten   

Elisabeth Schneider Ulrich Urschel
Tel.: 06381/424-355       Tel.: 06381/424-328 
E-Mail: elisabeth.schneider@kv-kus.de    E-Mail: ulrich.urschel@kv-kus.de

Wochenblatt und Werbung, Alternative auf unserer Internetseite
Liebe Leserinnen und Leser,
schon öfter wurde an uns die Bitte herangetragen, das Wochenblatt ohne Werbung in
einzelnen Haushalten zuzustellen. Diesem Wunsch können wir leider nicht nachkom-
men.
Hintergrund: Sie sind Bestandteil dieser Zeitungen und können nicht separat zurückge-
wiesen werden. Die Prospektpakete werden beim Verlag maschinell sortiert, gebündelt
und beschriftet. Die einzige Möglichkeit ist dann, die Zeitung abzubestellen. Alternativ
bieten wir die Möglichkeit das Wochenblatt auf unserer Internetseite, unter
www.vgog.de/ Aktuelles/ Wochenblatt, online einzusehen.
Wollen Sie keine kostenlosen Wochenblätter oder Werbebeilagen, sollten Sie am Brief-
kasten einen besonderen Hinweis anbringen. Zum Beispiel:
KEINE Werbung - keine Handzettel, keine Wurfsendungen, keine kostenlosen Zeitungen
und Wochenblätter.
Die Austräger des Wochenblattes werden vom Verlag beschäftigt.
Ihre Redaktion

Ein ganz besonderer Schultag an der Grundschule Breitenbach
Am 22.04.23 fand auf dem Sportgelände des TuS Breitenbach unser Spiel- und Sport-
fest (Bundesjugendspiele) statt. Die Schüler absolvierten auf einer bestens, vom Sport-
verein, vorbereiteten Anlage den 50m-Sprint, den Weitwurf, den 800m-Lauf (Mädchen)
und den 1000m-Lauf (Jungs). Bei bestem Wetter erzielten unsere Schüler tolle sportliche
Leistungen, so dass 5 Kinder sogar eine Ehrenurkunde des Bundespräsidenten erhiel-
ten.

Bild: Tom Sorg, Paul Goebels,
Paul Stumpf (Klasse 4), Dami-
an Ohlmann (Klasse 2), Jus-
tus Elicker und Malte Simon
(Klasse 1)
Die sportlichen Erfolge, die
dieser Tag mit sich brachte,
waren nicht das einzige was
hervorgehoben werden soll-
te. An dieser Stelle möchte
ich mich für den überwälti-
genden Zuspruch und die
Hilfsbereitschaft unserer El-
tern ganz herzlich bedanken,
ohne die dieser Tag sicher
nicht hätte so toll ablaufen
können. Ganz besonderer
Dank gilt dabei unserem För-
derverein, der einen Versor-
gungsstand aufgebaut hatte
und für alle Teilnehmer kos-
tenfrei Obst und Wasser zur
Verfügung stellte sowie einen
Kaffee- und Kuchenstand für
die Zuschauer organisierte. In
der Pause zwischen den Wett-
kämpfen konnten die Kinder
an 10 verschiedenen Spiel-
stationen ihr Geschick unter

Beweis stellen. Alles in allem haben wir einen tollen Schultag mit unserer Schulgemein-
schaft erlebt.
B. Kullmann, Rektor

„Die Grube Nordfeld“-
Eine außergewöhnliche Geschichte

Christoph Missy nahm die Besucher des Vortrags mit auf eine
Reise in die Zeit von 1889 bis 1905 an den nördlichen Abhang
des Höcherberges, wo eine der größten Fehlinvestitionen in un-
serer Region getätigt wurde.
Die Gäste lauschten den spannenden Ausführungen zur Ge-
schichte der Grube Nordfeld bei Kaffee und leckerem Kuchen.
An dieser Stelle möchten wir auf den nächsten Vortrag am
Sonntag, den 02. Juli 2023 um 15.00 Uhr hinweisen.
Dr. Bernhard Bonkhoff wird einen Vortrag halten über:  „Breiten-
bach im 16. Jahrhundert anhand der Kirchenvisitationsproto-
kolle“.
Christliche Pfadfinder
Bergmannsbauern-Museum in Trägerschaft der Verbandsge-
meinde

24. Juni 2023 Seite 3AMTSBLATT

10558958_30_3

wal_b103_amtsb.03

9. Januar 2021 Seite 3AMTSBLATT

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Der Verbandsgemeinderat hat in
seiner Sitzung am 13.10.2020
den Feststellungsbeschluss zur 1.
Teiländerung der Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungs-
planes der ehemaligen Verbands-
gemeinde Waldmohr gefasst. Der
Planbereich ist beigefügter Karte
zu entnehmen. Gem. § 6 Bauge-
setzbuch (BauGB) wurden die
Planunterlagen der Unteren Lan-
desplanungsbehörde bei der
Kreisverwaltung Kusel zur Geneh-
migung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 07. Dezember
2020, Aktenzeichen 5/55/610-10
FNP-Waldmohr 1. TÄnd.GF-1, hat
die Untere Landesplanungsbehör-
de gem. § 6 Abs. 1 BauGB, in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI.I S.
1728), i.V.m. § 203 Abs. 3 BauGB
und § 1 der Landesverordnung
über die Zuständigkeiten nach
dem BauGB (BBauGZustV RP
2007) die 1. Teiländerung der Ge-
samtfortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes der ehemaligen
Verbandsgemeinde Waldmohr ge-
nehmigt. Die Genehmigungsertei-
lung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gege-
ben.
Die 1. Teiländerung der Gesamt-
fortschreibung des Flächennut-
zungsplanes der ehemaligen Ver-
bandsgemeinde Waldmohr, wird
mit der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft gesetzt und kann ab
sofort bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Oberes Glantal, Rat-
haus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-
2.04, Rathausstraße 14 Wald-
mohr, zu den allgemeinen Dienst-
zeiten von montags bis mittwochs
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16.00 Uhr, so-
wie donnerstags von 8.30 Uhr bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis
18.00 Uhr und freitags von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann
eingesehen werden

Öffentliche Bekanntmachung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
1. Teiländerung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB

beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB entste-
hen Entschädigungsansprüche
nach Eintritt eines Vermögens-
nachteils. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen bean-
tragt. Entschädigungsleistungen
in Geld sind ab Fälligkeit mit 2
vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Ist Entschädigung durch
Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung
§ 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§
44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44
Abs. 4 BauGB).

Schönenberg-Kübelberg, den
09.01.2021
gez. Lothschütz
Bürgermeister
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18.00 Uhr und freitags von 8.30
Uhr bis 12.00 Uhr von jedermann
eingesehen werden

Öffentliche Bekanntmachung der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
1. Teiländerung der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen Verbandsgemeinde Waldmohr

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 BauGB

beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

2. nach § 214 Abs. 3 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter

Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind (§ 215 Abs.
1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB entste-
hen Entschädigungsansprüche
nach Eintritt eines Vermögens-
nachteils. Der Entschädigungsbe-
rechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Ent-

schädigungspflichtigen bean-
tragt. Entschädigungsleistungen
in Geld sind ab Fälligkeit mit 2
vom Hundert über dem Basiszins-
satz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzin-
sen. Ist Entschädigung durch
Übernahme des Grundstücks zu
leisten, findet auf die Verzinsung
§ 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§
44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch er-

lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44
Abs. 4 BauGB).

Schönenberg-Kübelberg, den
09.01.2021
gez. Lothschütz
Bürgermeister
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Bekanntmachung
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Die Bundeswehr beabsichtigt bis zum 29.06.2023 im Raum Brücken und Steinbach am
Glan eine Übung durchzuführen.
Im Falle von Übungsschäden sind entsprechende Formblätter im Rathaus Schönenberg-
Kübelberg, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Zimmer S1-3.03 (Frau
Scheuer Tel.: 06373/504 135) erhältlich.

Aus der Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserzweck-
verbandes „Mittleres Glantal“ vom 25. Mai 2023
Beschlussfassung
über die Jahresrechnung 2022 des Abwasserzweckverbandes „Mittleres Glantal“ und
die Erteilung der Entlastung für den Verbandsvorsteher und den stellvertretenden Ver-
bandsvor-steher.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde durch die THS Wirtschaftsprüfung GmbH,
Saarbrücken im Mai 2023 geprüft.
Die Bilanz schließt mit einer Summe von 996.840,08 EUR (Vorjahr 943.656,32 EUR) in
Aktiva und Passiva ab.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ausgeglichen, was durch das Umlagesystem des
Verbandes sichergestellt ist.
Die Summe der Erträge und Aufwendungen betrug im Jahr 2022 799.562,77 EUR, womit
das Ergebnis um 105.477,23 EUR unter der Planung lag.
Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wurde am 11 Mai
2023 erteilt.
Die Verbandsversammlung beschloss einstimmig den Jahresabschluss zum 31.12.2022
in der vorliegenden Form.
Dem Verbandsvorsteher und seinem Stellvertreter wurde für das Haushaltsjahr 2022
einstimmig die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 mit Jahresbilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung, Anhang und Lagebericht, der Bestätigungsvermerk und –bericht, liegen in
der Zeit vom 26. Juni bis einschließlich 07. Juli 2023 bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Kusel- Altenglan, Standort 66885 Altenglan, Schulstraße 3-7, Zimmer A – EG 04 mit
vorheriger Terminvereinbarung, öffentlich zur Einsichtnahme aus.
Kusel, 12. Juni 2023
Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan
gez. Dr. Stefan Spitzer, Verbandsvorsteher

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht für die Schulmensa der Grundschule in
Altenkirchen ab dem neuen Schuljahr 2023/2024 eine zuverlässige

Küchenkraft (m/w/d)
(Teilzeit, unbefristet)

Ihre Aufgaben sind:
Annahme und Kontrolle der Mittagessenlieferung (z.B. Temperaturmessung) und Ver-
teilung der Mittagessen unter Einhaltung der Hygienevorgaben sowie alle damit zu-
sammenhängenden Aufräum-, Spül- und Reinigungsarbeiten.

Wir wünschen uns eine engagierte Persönlichkeit mit Ordnungssinn und strukturier-
ter, selbständiger Arbeitsweise. Wünschenswerterweise verfügen Sie bereits über
eine Infektionsschutzbelehrung sowie Kenntnisse in Lebensmittelhygiene; einen
entsprechenden Nachweis bitten wir Ihrer Bewerbung beizufügen. Weiterhin verfü-
gen Sie über einen Nachweis der Masernimmunität bzw. die Bereitschaft sich gegen
Masern impfen zu lassen.

Die Beschäftigung erfolgt in Teilzeit mit durchschnittlich 6,25 Wochenstunden und
unbefristet.

Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den
öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozi-
alleistungen, wie Jahressonderzahlung, betriebliche Zusatzversorgung, vermögens-
wirksame Leistungen, Leistungsentgelt und Möglichkeit des JobRad-Leasings. Die
Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 1 TVÖD.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Beifügung der üblichen Unterlagen bis zum
14.07.2023 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal

Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg

oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt im PDF-Format)

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungs-
mappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewerbungs-,
Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, 13.06.2023
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister
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Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal sucht zum
01.08.2023

eine/n Sachbearbeiter/in (m/w/d)
im Fachbereich 2 – Bauen und Umwelt

-Vollzeit, befristet-

Ihre wesentlichen Aufgaben:
· Betreuung der Straßenbeleuchtungsanlagen (Mängelmeldung, Einholung von

Angeboten für Straßenbeleuchtungsanlagen, Wartungsverträge)
· Mitarbeit und Unterstützung des technischen Personals bei der Umsetzung von

Straßenbaumaßnahmen und dem Wirtschaftswegebau
· Mitarbeit bei der Unterhaltung kommunaler Straßen, Geh-, Rad- und Wirtschaftswe-
gen
· Erteilung von Aufbruchgenehmigungen
· Entgegennahme von Mängelanzeigen
· Registratur, Dokumenten- und Vertragsmanagement, Schriftverkehr sowie

Sitzungs-/Schriftführungsdienste
· Erstellung von Anordnungen im Rechnungsprogramm 
· Ansprechpartner/in für Anliegen im Rahmen des Ausbaues der

Breitbandinfrastruktur

Wir wünschen uns:
· eine engagierte Persönlichkeit mit abgeschlossener Ausbildung zum/zur

Verwaltungsfachangestellten (möglichst mit einschlägiger Berufserfahrung,
vorzugsweise in der Kommunalverwaltung)

Sie bringen mit:
· ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit mit unterschiedlichen Nutzergruppen (in-
tern

und extern)
· Bürgerfreundlichkeit
· Teamfähigkeit und Kollegialität
· selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
· Erfahrungen mit kommunaler Gremienarbeit sind von Vorteil
· Aufgeschlossenheit für neue Technologien und Digitalisierung
· gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen sowie

idealerweise Erfahrungen im Umgang mit GIS
· Der Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B ist zwingende Voraussetzung.

Wir bieten Ihnen:
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertra-
ges für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet sämtliche im öffentlichen
Dienst üblichen Sozialleistungen, wie Jahressonderzahlung, betriebliche Zusatzver-
sorgung, vermögenswirksame Leistungen, Leistungsentgelt und die Möglichkeit des
JobRad-Leasings.
Die Stellenbesetzung erfolgt in Vollzeit und befristet für die Dauer einer Mutterschutz-
und ggfs. anschließenden Elternzeitvertretung.
Die Vergütung erfolgt je nach persönlicher Voraussetzung bis zur Entgeltgruppe 7
TVÖD.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.
Der Dienstort des Fachbereiches Bauen und Umwelt befindet sich derzeit in Wald-
mohr.

Ihre Bewerbung:
Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bis spätestens 14.07.2023 an die

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal

Rathausstraße 8
66901 Schönenberg-Kübelberg

Oder per Email an: bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Für Fragen steht Ihnen der Fachbereichsleiter Herr Markus Bauer unter Tel. 06373
504-180 gerne zur Verfügung.

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätz-
lich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen
oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Ihrer Be-
werbung richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, 14.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Das Fundamt Glan-Münchweiler meldet:
Im Bürgerbüro Glan-Münchweiler wurde ein Schlüsselbund (Fundort: Radweg Nanz-
dietschweiler) als Fundsache gemeldet.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro
Glan-Münchweiler der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel.: 06373/504-225, -
227 oder -228.

Das Fundamt Schönenberg-Kübelberg meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurden verschiedene Armbanduhren
(Fundort: Brücken), eine Halskette (Fundort Schönenberg), ein Schlüsselbund (Fund-
ort Waldmohr) und ein Ohrring (Fundort Quirnbach) als Fundsachen abgegeben.
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro
Schönenberg-Kübelberg der Verbandsgemeinde Oberes Glantal,
Tel. 06373/504-210

Das Fundamt Waldmohr meldet:
Im Bürgerbüro Waldmohr wurde ein Geldbeutel (Fundort Waldmohr) als Fundsache
gemeldet
Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte im Bürgerbüro
Waldmohr der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel.: 06373/504-220 oder -221.

BEKANNTMACHUNG
Am Montag, den 26.06.2023, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Dorfgemeinschafts-
hauses, Schulstraße 1, 66909 Langenbach eine Sitzung des Werkausschusses der
Verbandsgemeinde Oberes Glantal statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.      Kläranlage Schönenberg-Kübelberg; Erneuerung des bestehenden BHKW

durch Hocheffizienz-BHKW und
Klärgasaufbereitung über Aktivkohle - Vorstellung der Planung

2.       Neubau Werksverwaltungsgebäude
a) Städtebauliche Konzeption Verwaltungs- und Werksgebäude
b) Neubau Werksverwaltungsgebäude; Vorstellung der Bedarfsplanung
c) Neubau Verwaltungsgebäude; Vorbereitung zum I-Stockantrag

3.       Prüfung der Jahresabschlüsse (Wasser und Kanal) der
Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal durch die Mittelrheinische
Treuhand GmbH, aus Mainz für das Geschäftsjahr 2020;
Abschlussbesprechung und Feststellung des Jahresergebnisses sowie
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung und die Mehrausgaben.

4.        Wasserhochbehälter Fuchsberg in Waldmohr, Austausch der Pumpen;
Auftragserteilung

5.        Teil A: Kläranlage Schönenberg-Kübelberg -Erneuerung Schlammabzug
Vorklärbecken und Fällmittelstation sowie
Teil B: Kläranlage Dunzweiler - Erneuerung Rohrleitungen im Emscher-Becken
und P-Elimination

6.        Kläranlage Elschbach, Neubau der Rechenanlage - Vergabe
Tragwerksplanung

7.     Eilentscheidung - Zulaufsammler KA Waldmohr; Querung der L 355 mit einem
Kanal DN 1200

8.        Erneuerung der Wasserleitung in Brücken, Ringstraße - Vergabe der
Ingenieurleistungen

9.      Erneuerung der Wasserleitung in Herschweiler-Pettersheim, Bockhofstraße
und Verbindung Walleichstraße-Schillerstraße - Vergabe der Ingenieurleistungen

10.      Erneuerung der Wasserleitung in Dittweiler, Dunzweilerstraße - Vergabe der
Ingenieurleistungen

11.      Erneuerung der Wasserleitung in Dunzweiler, Dittweilerstraße - Vergabe der
Ingenieurleistungen

12.     Informationen

Schönenberg – Kübelberg, den 15. Juni 2023
gez. Christoph Lothschütz
-Bürgermeister -

Bekanntmachung für den Wasserzweckverband „Ohmbachtal“
in Schönenberg-Kübelberg
Am Montag, den 17. Juli 2023, um 16.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Wasserwerkes
Schönenberg-Kübelberg, Huber Weg 3, eine Sitzung des Werksausschusses statt.
Die Sitzung ist mit Ausnahme des Punktes B der Tagesordnung öffentlich.

Tagesordnung
A) Öffentliche Sitzung:

1. Jahresabschluss 2022:
a) Bekanntgabe des Abschlussergebnisses und Erläuterung des Prüfungsberichtes
durch einen Vertreter des beauftragten Prüfungsinstituts sowie
b) Beschlussempfehlung für die Verbandsversammlung,
2. Ausbau und Anschluss des Brunnens 5 an die bestehende Brunnengalerie auf der
Gemarkung Schönenberg-Kübelberg;
Auftragsvergaben,
3. Beschaffung einer neuen Pumpe mit Frequenzumrichter für den Brunnen 1;
Erteilung des Lieferauftrages,
4. Änderung/Neufassung des Wasserlieferungsvertrages mit dem Westpfalzverband,
5. Informationen

B) Nichtöffentliche Sitzung:
6. Informationen

Schönenberg-Kübelberg, den 20. Juni 2023
gez. Müller, Verbandsvorsteher
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Initiative Kübelberger Weihnachtskrippe
Gefördert im Rahmen ehrenamtlicher Bürgerprojekte durch LEA-
DER-Region LAG Westrich-Glantal e.V. – realisiert zum 30.6.2023
Ziel des Projektes war es, die in den 60-iger Jahren entstandene
lebensgroße Krippe zur Darstellung der Weihnachtsgeschichte
fortzuführen, weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen.
Nach jeder Weihnachtsperiode mussten die von Wind und Wetter
beschädigten Figuren, insbesondere Gesichter und Kleidung, re-
pariert bzw. erneuert werden.
Die bisher sehr wetterempfindlichen Gipsköpfe wurden mit Hilfe von gescannten Origi-
nalgesichtern durch 3D-Druck erstellte wetterfeste Kunststoffköpfe ersetzt. Die Beklei-
dung der Figuren wurde erneuert. Zur Erläuterung wurde eine Beschilderung mit Angabe
der Förderlogos inklusive QR-Code erstellt. Über diesen sind die Geschichte, die gegen-
wärtigen Arbeiten an der Krippe sowie deren Bebilderung, Spendenmöglichkeit und Mit-
machappell abrufbar.
Die Weihnachtskrippe Kübelberg wird somit Ende 11/2023 runderneuert aufgebaut wer-
den können.

Bergmannsbauern-Museum
Auch in diesem Jahr durften wir unsere zahl-
reichen Gäste bei strahlendem Sonnen-
schein im Bergmannsbauern-Museum begrüßen.
Unsere fleißigen Helfer, die das Bergmanns-
bauern-Leben lebendig werden ließen, sorg-
ten für frisch gemachte Butter und leckeres
Brot. Die Besucher nutzten wieder einmal ger-
ne die Gelegenheit, sich bei schönem Wetter
im herrlichen Innenhof, kulinarisch verwöhnen zu lassen. Dafür
sorgten das reichhaltige Kuchenbuffet und die herzhaften
Flammkuchenvariationen aus dem historischen Backhaus.
Zum ersten Mal wurde eine Wanderung nach Altenkirchen und
zurück  angeboten. Die Gruppe war „klein aber fein“ und wurde
von zwei Wanderführern begleitet.

Auch das Team vom Bürgerbus war mit seinem Shuttle-Service wieder zwischen den Mu-
seen unterwegs und rundete das Angebot am Internationalen Museumstag ab.

Altenkirchen

Seite 6 24. Juni 2023AMTSBLATT
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Grabräuber wieder unterwegs
Auf dem Friedhof haben Diebe wieder ihr Unwesen getrieben und allerhand Grabutensi-
lien mitgehen lassen.
Entwendet wurden hauptsächlich Abdeckungen von Blumenvasen und Schalen, alles
Messingteile die sie zu Geld machen.
Eine Anzeige durch die Ortsgemeinde ist hier nicht möglich.
Deshalb können Geschädigte diesbezüglich Anzeige bei der Polizei in Schönenberg Kü-
belberg erstatten.
Geis Manfred, Ortsbürgermeister

Internationaler Museumstag 2023 in Altenkirchen
Das Kirschenland-Museum in Altenkirchen war auch in diesem Jahr
beim Internationalen Museumstag gut besucht. Über den Nachmittag
verteilt zeigten etwa 50 bis 60 Personen großes Interesse an den The
men des Museums, der Geschichte des Kirschenanbaus, der Auswan-
derungsgeschichte und der dörflichen Alltagskultur früherer Zeiten.
Kaffee und Kuchen servierte der Landfrauenverein Altenkirchen, und
bei wunderschönem Wetter klang der Nachmittag im Zelt hinter dem
Museum in geselliger Runde aus.

Börsborn

Feuerwehren üben auf dem Hühnerhof Ai

Kürzlich haben die Feuerwehren aus Börsborn, Nanzdietschweiler und Gries eine Ge-
meinschaftsübung auf dem Hühnerhof Ai (Haseldell Brücken) durchgeführt.
Da sich durch die Fusion der Verbandsgemeinden die Gegebenheiten und Ausrückebe-
reiche geändert hatten, haben sich die 3 Wehren dieses Mal den Aussiedlerhof für ihre
Gemeinschaftsübung ausgesucht, um die Örtlichkeiten dort kennenzulernen.
Da der Hof etwas abgelegen ist, und die Wasserversorgung somit über weite Wege her-
gestellt werden muss, waren wir uns alle einig, dass solche Übungen sinnvoll sind, um
im Ernstfall keine Zeit zu verlieren, denn jede Minute zählt.
Zum Abschluss haben wir in gemütlicher Runde beim Grillen den Übungsverlauf besprochen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Familie Ai, dass wir auf ihrem Hof unsere Übung ab-
solvieren konnten, sowie für die gute Verpflegung vom Grill.

Breitenbach

Wieder eine tolle Aktivität des DRK-Ortsverein Breitenbach !!!
Erste Hilfe Kurs am Kind durchgeführt
Am Montag, dem 19.06.2023 fand im DRK-Vereinshaus ein etwa vierstündiger Erst-Hil-
fe-Kurs genannt „Erste Hilfe am Kind“ statt.
Im Vorfeld war die verständlicherweise begrenzte Teilnehmerzahl bereits erreicht wor-
den.
Das Spektrum der Teilnehmer zog sich über Eltern, werdende Eltern, Omas, Opas und
andere Interessenten hin. In lockerer Atmosphäre wurde der Kurs mit Unterstützung von
unterschiedlich großen Puppen (Dummys) abgehalten und es konnte fleißig von jedem
geübt werden. (siehe Bild)
Nach dem Abschluss konnten und wurden auch noch Fragen an den Ausbilder gestellt
für die sich  dieser sehr viel Zeit nahm und alles Bestens erklärte. Von allen Beteiligten

wurde dieser Kurs begeistert aufgenommen und jeder Teilnehmer war voll des Lobes. Da
dieser Kurs wie erwähnt sehr schnell ausverkauft war plant der DRK-Ortsverein einen
weiteren Kurs, eventuell im Herbst 2023, abzuhalten. Näheres wird dann zu gegebener
Zeit im Wochenblatt frühzeitig bekanntgegeben.
Ein besonderes Danke geht hier einmal an die Hauptorganisatorin beim DRK-Ortsverein
Frau Sarah Rohde.
Der DRK-Ortsverein Breitenbach gibt bereits jetzt für sie bekannt, dass am Samstag,
dem 05.08.2023 wieder ein DRK-Ortsvereinsfest stattfinden wird. Für das leibliche
Wohl wird dann auch wieder bestens gesorgt sein.

Brücken/Pfalz
Bücherflohmarkt in Brücken am Samstag, dem 08. Juli 2023
Vor der Sommerpause organisiert die Pfarrbücherei Brücken am Samstag, dem 08. Juli
2023, einen Bücherflohmarkt. Die Veranstaltung findet von 10 bis 14 Uhr direkt in den
Räumen der Bücherei in der Hauptstraße 46 statt. Verfügbar sind viele interessante Bü-
cher aus den unterschiedlichsten Lesebereichen. Das Bücherei-Team freut sich auf Ihr
Kommen.
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Neuwahlen Förderkreis der Freiwilligen Feuerwehr Brücken e. V.
Am 24.02.2023 fand die außerordentliche Mitgliederversammlung statt, bei welcher der
gesamte Vereinsvorstand neu gewählt wurde. Ebenso wurde der Vereinsname mit Be-
schluss wie folgt geändert: Förderkreis der Freiwilligen Feuerwehr Brücken/Pfalz e. V.
In Zukunft wird der Verein von Anabel Ley (1. Vorsitzende) und Stefan Petry (2. Vorsitzen-
der) geführt. Neue Schriftführerin ist Nova Becker und neuer Rechnungsführer Marco Be-
cker. Wir bedanken uns recht herzlich bei Astrid Christmann für die mehr als 40 Jahre
lange Vereins- und Vorstandsarbeit (ehemalige Rechnungsführerin) und freuen uns auf
die kommende Vereinsarbeit.

v. l. n. r. Marco Becker, Anabel Ley, Astrid Christmann, Nova Becker, Stefan Petry, Frank
Huber - Wehrführer

RECHTSVERORDNUNG
Über die Festsetzung des Grabungsschutzgebiets „Villa Auf dem
Schmidtsgrund“ Gemarkung Brücken
Landkreis Kusel
Aufgrund des § 22 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl.
S. 159) in der Fassung vom 26.11.2008 (GVBI. S. 301), zuletzt geändert am 28.09.2021
(GVBl. S. 543), erlässt die Kreisverwaltung Kusel als Untere Denkmalschutzbehörde, im
Benehmen mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe – Direktion Landesarchäologie, fol-
gende Rechtsverordnung:

§ 1
Grabungsschutzgebiet

1) Das in § 2 dieser Rechtsverordnung näher bezeichnete und in der beigefügten Flurkar-
te gekennzeichnete Gebiet in der Gemarkung Brücken wird gemäß § 22 DSchG zum Gra-
bungsschutzgebiet erklärt.
2) Das Grabungsschutzgebiet trägt die Bezeichnung „Villa Auf dem Schmidtsgrund“.

§ 2
Geltungsbereich

1) Das Grabungsschutzgebiet umfasst folgende Grundstücke innerhalb der Gemarkung  
Brücken (Fundstelle Brücken 1), Parzelle 1235 TF, 1243/2 TF, 1244 TF, 1245 TF, 1246 TF,
1246/2, 1285/2, 1285/3, 1286 TF, 1115 TF, 1116 TF, 1117 TF, 1117/2 TF, 1118 TF, 1119
TF, 1119/2 TF und 1120 TF[i] (genaue Größe und Lage des Antragsgebietes siehe das rote
Areal auf dem Plan in der Anlage 1), eine Ausweisung als Grabungsschutzgebiet gemäß
§ 22 DSchG Rheinland-Pfalz.

§ 3
Zweck und Begründung der Unterschutzstellung

Im vorgenannten Areal ist mit erheblichen archäologischen Funden und Befunden aus
der römischen Kaiserzeit und Spätantike zu rechnen.
Bereits vor dem Jahr 1884 wurden auf dem Gewann „Auf dem Schmidtsgrund“ in Brü-
cken mehrere Münzen aus der Römischen Kaiserzeit gefunden. 1928 stieß man beim
Pflügen des Ackers auf Mauerreste. Bei einer im Anschluss daran stattfindenden Ausgra-
bung, durchgeführt vom Eigentümer des Ackers, wurde ein 4,40 x 4,30 m großen Keller-
raum freigelegt. Erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres konnten die Ausgrabungs-
arbeiten fortgeführt werden. Hierbei wurden die Fundamente einer kleinen römischen
Villa rustica freigelegt, deren Mauerzüge auch heute noch im Luftbild als negative Be-
wuchsmerkmale erkennbar sind. Derartige negative Bewuchsmerkmale entstehen,
wenn sich unter der Humusschicht des Ackers Mauerreste befinden. Oberhalb der alten
Fundamente ist der Boden nährstoffärmer, das Wasser fließt an den Steinen schneller
nach unten ab und das Gemäuer hindert die Pflanzen an einem Zugang zu tieferem,
feuchterem oder auch nährstoffreicherem Boden. Das Resultat ist ein geringeres Wachs-
tum und eine „Notreife“ der Pflanzen, wodurch diese schneller gelb werden als die sie
umgebenden übrigen noch grünen Halme. Im Getreidefeld lassen sich so die niedriger
wachsenden, schneller gelb werdenden Pflanzen über Mauern aus der Luft als negative
Anzeiger von Gebäudegrundrissen erkennen.
Der durch die Grabung aufgedeckte langgestreckt rechteckige Bau ist nach Osten zu
einer Talmulde hin ausgerichtet und die Längsseite liegt rechtwinklig zum Höhenrücken.
Die Länge des Gebäudes beträgt 31,60 m und die Tiefe 13,50 m. Das Mauerwerk besteht
aus gleichmäßig gearbeiteten Sandsteinen. Die Mauerschichten waren sauber ausge-
fugt und die Fugen waren mit roter, zum Zeitpunkt der Ausgrabung, noch gut erhaltener
Farbe gestrichen worden. Die Stärke der Umfassungsmauern liegt bei etwa einem Meter,
die der Zwischenwände bei circa 75 cm. An der südöstlichen Ecke befindet sich ein 4,90
m tiefer und 6,40 m langer Eckrisalit, der als späterer Anbau gewertet werden kann. Die
Villa besaß vermutlich keine Portikusfront, wenngleich aus dem Gebäude der Fund ei-
nes Säulenfragmentes stammt. Der einfache Grundriss besteht aus fünf Räumen. Im
südwestlichen Bereich des Gebäudes befindet sich ein 4,40 x 4,30 m großer Kellerraum,
dessen Boden mit Steinplatten belegt war. In der westlichen Außenmauer und der Um-
fassungsmauer des Kellers waren je eine Nische eingebaut. In diesen wurden Keramik-
scherben, Nägel und eine eiserne Kugel gefunden. Heizbare Räume und eine Badeanla-
ge wurden nicht entdeckt, wenngleich Heizröhren (tubuli) auf eine Heizmöglichkeit hin-
deuten. Die Funde der Ausgrabung sind heute verschollen, weshalb eine genaue zeitli-

che Einordnung des Gutshofes derzeit nicht möglich ist. Nach Beendigung der Ausgra-
bung wurden die Gebäudefragmente wieder mit Erde verfüllt.
Derartige Gutshöfe waren in der Regel von einer Einfassungsmauer begrenzt, wobei die
„Villa Vorderberg“ in Büchelberg (Ldkr. Germersheim) dazu einen vollständigen Grund-
riss liefert. Die die Villa umgebende Fläche ist dort ca. 16-Mal größer als die überbaute
Fläche des Hauptgebäudes (ebenfalls in Fließem, Vierherrenborn, Winningen, Frankfurt
a. M. und Wiesbaden Neroberg zu beobachten), sodass auch in Brücken mit einem ent-
sprechend größeren Villenareal gerechnet werden muss. So ist um die teilweise erhalte-
nen Hauptgebäude mit einer Vielzahl an Wirtschaftsbauten und einer Umfassungsmau-
er zu rechnen.
Der Fundplatz von Brücken reiht sich somit in die reiche Villenlandschaft der Pfalz ein. Er
bildet ein Detail in den deutlich wahrnehmbaren Siedlungsketten entlang der Wasser-
läufe (hier: Kohlbach). Die Villa liegt 292 m ü. NN auf einem nach Südwesten zum 253 m
entfernten Kohlbach hin abfallenden Hang. Die nächste benachbarte Villa rustica findet
man 2,7 km weiter nordwestlich bei Altenkirchen „Am Schloßberg“.
Bei der Erforschung der Siedlungslandschaft der römischen Kaiserzeit sowie der Spätan-
tike (1. bis 5. Jahrhundert) kommt den Villen eine wichtige Rolle zu, da sie die typische
Bebauungsform im ländlich geprägten Hinterland großer städtischer Zentren darstellen.
Es ist zusätzlich mit einer noch größeren Anzahl bislang nicht belegter Hofanlagen zu
rechnen, die sich jedoch über Prognosemodelle ermitteln lassen. Diese beruhen wieder-
um auf der Normalverteilung nachweisbarer Villen. Daher ist jede neue, modern gegra-
bene römerzeitliche Villa rustica wichtig, um die kaiserzeitlichen und spätantiken Sied-
lungsstrukturen der Pfalz in all ihren Facetten darzustellen. Darüber hinaus spielen sie
eine große Rolle bei Fragen hinsichtlich einer Zäsur oder eines kontinuierlichen Über-
gangs zu den frühmittelalterlichen, merowingerzeitlichen Hofgründungen.
Damit zählt die Villa rustica von Brücken „Auf dem Schmidtsgrund“ zur römerzeitlichen
Villenlandschaft, die zum einen für die Beurteilung der Siedlungsgeschichte des länd-
lich geprägten Raumes der Pfalz von der römischen Kaiserzeit bis zur Spätantike und
zum anderen auch des Übergangs von Spätantike zu Frühmittelalter eine herausragende
Stellung einnimmt und daher von besonderer wissenschaftlicher und kulturhistorischer
Bedeutung ist.
Das Denkmal erfüllt daher den Tatbestand des § 3 Abs. 1 DSchG RLP.
Um den Erhalt eines möglichst großen Teils dieser einzigartigen archäologischen Befun-
de zu gewährleisten und um die im Zuge einer mögliche Umgestaltung des Geländes un-
umgänglichen Grabungen und Untersuchungen nach denkmalpflegerischen und wis-
senschaftlichen Gesichtspunkten fach- und sachgerecht durchführen zu können, bean-
tragen wir, das o. g. Gebiet im Sinne des § 22 DschG RLP als Grabungsschutzgebiet aus-
zuweisen.
Eine landwirtschaftliche Nutzung des unter Schutz gestellten Areals ist weiterhin mög-
lich und bedarf keiner denkmalrechtlichen Genehmigung, sofern sich deren Bodenein-
griffe auf den Mutterboden beschränken. Jegliche tiefer in den Unterboden reichenden
landwirtschaftlichen Eingriffe sind entsprechend dieser Rechtsverordnung genehmi-
gungspflichtig.

§ 4
Genehmigungs- und Anzeigepflichten

1) Vorhaben in Grabungsschutzgebieten, die verborgene Kulturdenkmäler gefährden
können, bedürfen der Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde (§ 22 Abs. 3
DSchG).
2) Nachforschungen, insbesondere Geländebegehungen mit Schatzsuchgeräten sowie
Ausgrabungen, mit dem Ziel, Kulturdenkmäler zu entdecken, bedürfen der Genehmi-
gung der Unteren Denkmalschutzbehörde (§ 21 Abs. 1 DSchG).
3) Die Anträge auf Erteilung der Genehmigung und Anzeige sind schriftlich bei der Kreis-
verwaltung Kusel als Untere Denkmalschutzbehörde, Trierer Straße 49 – 51, in 66869
Kusel, einzureichen.

§ 5
Auskünfte, Betretung und Untersuchung von Grundstücken

Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer haben der Kreisverwaltung
Kusel als Untere Denkmalschutzbehörde und der Fachbehörde Generaldirektion Kultu-
relles Erbe – Direktion Landesarchäologie, sowie ihren Beauftragten die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die genannten Behörden bzw. de-
ren Beauftragte sind berechtigt, nach vorheriger Unterrichtung und Darlegung des Zwe-
ckes, Grundstücke zu betreten, Vermessungen und Untersuchungen vorzunehmen so-
wie Fotografien anzufertigen (§§ 6 und 7 DSchG).

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

1) Verstöße gegen die aufgrund dieser Rechtsverordnung erlassenen Vorschriften des
Denkmalschutzgesetzes sind im § 33 Abs. 1 und 2 DSchG geregelt. 
2) Sie können mit einer Geldbuße bis zu 125.000 €, in den Fällen des § 33 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 und 4 DSchG bis zu 1.000.000 € geahndet werden.
3) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt in fünf Jahren gemäß § 33 Abs. 3
DSchG.
4) Der § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) findet Anwendung.
5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist die Untere Denkmalschutzbehörde.

§ 7
Geobasisinformationen

Für alle innerhalb des Geltungsbereiches gelegenen Grundstücke dieser Rechtsverord-
nung wird der Vermerk Denkmalschutz in die Geobasisinformationen des amtlichen Ver-
messungswesens aufgenommen (§ 22 Abs. 4DSchG).

§ 8
Inkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Kusel, den 06.Juni 2023
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Kreisverwaltung Kusel
Untere Denkmalschutzbehörde
Otto Rubly,
Landrat

Reservistenvereinigung 1974 e.V. Brücken (Pfalz)
Zu unserem nächsten Dämmerschoppen laden wir für Freitag, dem 07. Juli 2023 ein.
Treffpunkt ist ab 18 Uhr im Gasthaus “Saini„. Alle Mitglieder und Interessierte sind herz-
lich willkommen. Die Vorstandschaft freut sich auf eine rege Teilnahme.
gez. Klemm Waldemar, 1. Vorsitzender

Einladung
Am Samstag, dem 15. Juli 2023, ab 16 Uhr, findet unser alljährliches Grillfest auf dem
Gelände des Gasthauses „Saini“ in Brücken (Pfalz) statt.
Hierzu sind alle Mitglieder und Angehörige herzlich eingeladen. Wie auch in den letzten
Jahren wird das Essen aus der Vereinskasse bezahlt.
Damit die entsprechenden Vorbereitungen getroffen werden können, bittet die Vor-
standschaft um Anmeldung der Teilnehmer bis zum 05. Juli 2023 beim 1. Vorsitzenden,
Klemm Waldemar, Tel.-Nr.: 017643376954, bzw. E-Mail: wwk60@gmx.de oder beim
Schriftführer, Klaus Braun, Tel.-Nr.: 06386/1772, bzw.
E-Mail: braun-bruecken@myquix.de.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer, schönes Wetter und wünschen euch bis dahin alles Gute.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Klemm Waldemar und die Vorstandschaft

Dittweiler
SPD-Ortsverein Dittweiler
Einladung an die Bevölkerung!
An unserem Stammtisch am Montag, den 10.Juli um 19,oo Uhr im Bürgerhaus Dittweiler
nimmt Matthias Mieves MdB zu einer Gesprächsrunde teil. Die Bevölkerung ist herzlich
eingeladen. Wir freuen uns auf Eure Teilnahme.
Der Vorstand

Dunzweiler

N a c h r u f

Die Gemeinde Dunzweiler trauert um ihr früheres Mitglied
des Ortsgemeinderates Dunzweiler

 Herrn
Helmut Krupp

* 24.06.1931    † 15.05.2023

Herr Krupp war von 1984 bis 1989 und von 1994 bis 2004
Mitglied im Ortsgemeinderat Dunzweiler.

Während seiner fünfzehnjährigen Tätigkeit als Ratsmitglied hat Helmut Krupp durch
sein Engagement die Entwicklung unserer Heimatgemeinde mitgeprägt.

Wir werden Herrn Helmut Krupp stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Volker Korst
Ortsbürgermeister

Glan-Münchweiler

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Glan-Münchweiler hat in seiner Sitzung am 29.03.2023 folgende
Beschlüsse gefasst:
öffentlich

Beratung und Beschlussfassung im Rahmen des Jahresabschlusses 2020
Vollzug der §§ 110 ff. GemO; Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2020
der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler sowie Entlastung des Ortsbürgermeisters und
der Beigeordneten der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler und der Verbandsgemeinde
a) Bekanntgabe des Rechenschaftsberichts
b) Bericht über die Rechnungsprüfung
c) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
d) Beschlussfassung über die Entlastungserteilung

a) ohne Abstimmung
b) ohne Abstimmung
c) Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von
9.142.488,67 € fest.
d) Der Gemeinderat erteilt die Entlastung für den Ortsbürgermeister Karl-Michael Grimm
sowie für Manfred Weißmann und Ute Moldenhauer und die Verbandsgemeindeverwal-
tung.

Beratung und Beschlussfassung barrierefreier Ausbau Bushaltestellen
Die Ortsgemeinde Glan-Münchweiler stellt einen Förderantrag für den Ausbau der Bus-
haltestellen.

Beitritt zum Kommunalen Klimapakt (KKP) Rheinland-Pfalz
Der Ortsgemeinderat Glan-Münchweiler hat vor, dem Kommunalen Klimapakt (KKP)
Rheinland-Pfalz beizutreten. Die auszuführenden Maßnahmen werden in einer nächsten
Sitzung des Bau- und Planungsausschusses besprochen und in der darauffolgenden
Ortsgemeinderatssitzung beschlossen.

Beratung und Beschlussfassung geänderter Rahmenvertrag zur
Straßenbeleuchtung

Ortsbürgermeister Grimm wird ermächtigt, einen neuen Rahmenvertrag mit den Pfalz-
werken abzuschließen.

Beratung und Beschlussfassung Resolution LFAG
Die Resolution in vorliegender Form wird vom Ortsgemeinderat verabschiedet.

Beratung und Beschlussfassung Vergabe Arbeiten gemäß Baumpflegeplan
Der Ortsgemeinderat beschließt die Auftragserteilung für die Umsetzung des Pflege-
plans 2023 an die Firma Frank gem. Angebot vom 28.03.2023 für eine Angebotssumme
in Höhe von 10.924,20 € brutto.

Herschweiler-Pettersheim
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VdK Ortsgruppe H.-P, Krottel- und Langenbach
Am Freitag dem 21.07.23 findet unser traditionelles Grillfest statt. Treffpunkt ist wie im-
mer das Sportheim in Krottelbach ab 18:00.
Hiermit ergeht herzliche Einladung an alle Mitglieder und Partner. Die Kosten für das Es-
sen der Mitglieder trägt der VdK-Ortsverein. Jedes Mitglied erhält außerdem einen Ver-
zehrbon von 5 €. Angehörige die nicht Mitglied beim VdK sind zahlen eine Essenspau-
schale von 5 €.
Wir bitten alle Mitglieder sich unbedingt anzumelden! Anmeldungen sind bis 30.06.23
bei allen Vorstandsmitgliedern möglich.
Der Vorstand

Hüffler

Wir suchen für unser DGH
(Dorfgemeinschaftshaus)-Team Unterstützung!
Wir benötigen ab sofort eine zuverlässige Reinigungsaushilfekraft bis zu 8 Std. pro
Woche. Bei Interesse bitte Mail an: bgm(at)ortsgemeinde-hueffler.de oder telefo-
nisch unter 0172-1360660

Langenbach

Matzenbach
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Nanzdietschweiler

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 27.06.2023, um 19:00 Uhr, findet in der Gaststätte der Kurpfalz-
halle, Hauptstraße 61, 66909 Nanzdietschweiler eine Sitzung des Ortsgemeindera-
tes der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 10 und 11– öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.                  Freiflächen-Photovoltaikanlage
2.                  Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Höllenhub, Teil E“;

Vorstellung der Entwurfsplanung
3.                  Erstellung einer Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen

Wahlperiode 2024-2028
4.                  Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines neuen

Rahmenvertrages mit den Pfalzwerken
5.                  Friedhofsangelegenheiten - Friedhof Dietschweiler
6.                  Antrag des TTC Nanzdietschweiler 1970 e.V.
7.                  Zustimmung zur Annahme einer Spende gem. § 94 Abs. 3 GemO
8.                  Änderung der Spiel- bzw. Nutzungszeit des Beachvolleyballplatzes
9.                  Informationen

nicht öffentlich
10.                Grundstücksangelegenheiten
11.                Vertragsangelegenheiten / Dorferneuerung

Nanzdietschweiler, den 13. Juni 2023
gez. Annette Filipiak-Bender
-Ortsbürgermeisterin -

Quirnbach/Pfalz

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 29.06.2023, um 20:00 Uhr, findet im Ratszimmer des Bürger-
hauses, Hauptstraße 5 66909 Quirnbach/Pfalz eine Sitzung des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Quirnbach statt.,
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 4, 5 und 6 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.     a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der

Einwohner gemäß §97 Absatz I GemO i.V.m. §98 Absatz I, Satz 1 GemO, an der
1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen
für das Haushaltsjahr 2023 der Ortsgemeinde Quirnbach
b) Beratung und Beschlussfassung über die 1.Nachtragshaushaltssatzung und
den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

2.    Entscheidung über gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB
3.    Informationen
nicht öffentlich
4.     Antrag „Öffentliche Lasten“
5.     Vertragsangelegenheiten
6.     Informationen

Quirnbach, den 16. Juni 2023

gez. Stefanie Körbel
-Ortsbürgermeisterin -

Rehweiler

Landfrauenverein Rehweiler
Kochkurs „Sommerkurs“ am Freitag, den 30. Juni 2023, um 19:00 Uhr, im Dorfgemein-
schaftshaus. Kursleiterin: Frau Hix

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Rehweiler hat in seiner Sitzung am 23.05.2023 folgende Beschlüs-
se gefasst:

öffentlich
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023
a) Beratung und Beschlussfassung über Vorschläge aus der Beteiligung der
Einwohner gemäß § 97 Abs. 1 und § 98 Abs. 1 GemO
b) Beratung und Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung

b) Der Gemeinderat stimmt der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2023 in der vorliegenden Fassung zu. Die Verwaltung wird beauftragt, alles Weitere zu
veranlassen.

Erstellung einer Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen
Wahlperiode 2024-2028

a) Der Ortsgemeinderat beschließt, die Wahl per Akklamation durchzuführen.
b) Der Ortsgemeinderat beschließt, dass die vorgeschlagene Person in die Vorschlags-
liste der Schöffen aufgenommen wird.

Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines neuen
Rahmenvertrages mit den Pfalzwerken

Der Ortsgemeinderat Rehweiler beschließt, die Eigentumsübertragung der Straßenbe-
leuchtungsanlagen auf die Ortsgemeinde Rehweiler und stimmt dem neuen Rahmenver-
trag zu. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, den neuen Straßenbeleuchtungsvertrag
mit den Pfalzwerken abzuschließen.

Beratung und Beschlussfassung über eine Reparatur oder Neuanschaffung
Geschwindigkeitsmessgerät

Der Ortsgemeinderat beschließt, keine weiteren Reparaturen an dem Altgerät durchzu-
führen und ermächtigt Ortsbürgermeister Scholz, weitere Schritte zur Neuanschaffung
eines wirtschaftlichen Gerätes einzuleiten.

nicht öffentlich
Bauangelegenheit

Der Ortsgemeinderat beschließt zustimmend in einer Bauangelegenheit.

Schönenberg-Kübelberg

Projekte für Kinder zwischen 10 und 14 Jahre
Montag, 03. Juli: 15.00 – 18.00 Uhr, Wir fahren ins Freibad nach
Waldmohr, 2,00 Euro

Jugendzentrum der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg
Ansprechpartner im JUZ: Frau Schmidt, Saarbrückerstr. 121
Achtung: für alle Projekte gilt eine Anmeldepflicht
Anmeldung: per Telefon (evtl. Anrufbeantworter, bitte sprechen Sie auf das Band, wir
rufen zurück) oder per Mail
Tel: 06373/892915 Mail:
juz@schoenenberg-kuebelberg.de
Träger: OG Schönenberg-Kübelberg
Vertr. durch Ortsbürgermeister Thomas Wolf
und Beigeordneter Harald Schöfer

Sommerferienprogramm 2023
31.07.2023 bis 04.08.2023
Für Kinder zwischen 6 und 10 Jahre
Detektive wie wir!!!!!
Montag: 31.07.2023, 14.00 - 18.00 Uhr
Spürnasentraining; Detektive haben ganz besondere Fähigkeiten um den Täter zu über-
führen, sie brauchen eine korrekte Spurensicherung und die richtige Beweissicherung.
Darum besteht unser Training heute aus Gedächtnistraining, Sinnesschärfung und dem
Üben der perfekten Spurensuche.
Dienstag: 01.08.2023, 14.00 - 18.00 Uhr
Heute fahren wir nach Kaiserslautern in den Escape Room und schauen in wie weit unser
Training geholfen hat um die Herausforderungen zu meistern.
Eintritt: 20 Euro pro Kind
Mittwoch: 02.08.2023, 14.00 – 18.00 Uhr
Neben der schnellen Auffassungsgabe sollte man auch Geschicklichkeit haben, das übt
Ilona mit euch. Somit ist auch der sportliche Teil unseres Trainings abgedeckt.
Bitte an genügend Getränke und Sportbekleidung denken.
Donnerstag: 03.08.2023; 14.00 - 18.00 Uhr
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504-0.
Verlag: SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG
Herstellung: Druck-und Versanddienstleistungen Südwest GmbH,67071 Ludwigshafen
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„Goldraub im Stadtmuseum“ mit viel Spannung sollt ihr bei einer Schnitzeljagd den Tä-
ter überführen.
Freitag: 04,08.2023; 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Wir basteln Detektivutensilien und haben eine ganze Menge Detektivspiele zum Austo-
ben
Anmeldung: Bitte auf den Anrufbeantworter sprechen oder eine Mail schicken. Wir freu-
en uns auf ein schönes Sommerferienprogramm 2023. Christine Schmidt und Team
Jugendzentrum, Saarbrücker Str. 121, 66901 Schönenberg-Kübelberg Tel.: 06373-
892915 , Email: juz@schoenenberg-kuebelberg,de

Kulturhaus Kübelberg
08. Juli 2023, 20.00 Uhr - Marcel Adam Abschiedstournee

Marcel Adam ist einer der bekanntesten Chansonniers, Liedermacher, Autoren, Kompo-
nisten und Interpreten aus dem nordfranzösischen und süddeutschen Bereich. Ge-
schichten, die das Leben schreibt, prägen seine Texte und Melodien, füllen diese mit viel
Humor und Gefühl und lassen keinen Zuhörer ungerührt. Ob Solo, im Duo oder im Trio
mit „La fine équipe“, der sympathische Mundartdichter, Sänger, Komponist und Enter-
tainer ist ein Ohrenschmaus, ein wahres Vergnügen, ein Publikumsmagnet.
Zusammen im Trio, mit seinen treuen Musikern, 2 Virtuosen an Ihren Instrumenten
 - Christian Conrad, verschiedene Gitarren, Bass und Mandoline
 - Christian Fantauzzi, am Musette Knopf Akkordeon.
wird er das Publikum im Kulturhaus Kübelberg in seinen Bann ziehen.

Das Trio ist bekannt für gute Laune und ein abwechslungsreiches Programm in Deutsch,
Französisch und Mundart. Quer durch die Programme der vergangenen Jahre.
Freuen Sie sich auf Lieder aus dem Aznavour/ Brel Programm, aus der neue CD „Egoist“,
auf seine Kultlieder „Wunder geschehen“, „von guten Mächten“, „die Rose“, „„s„Onna
uff de Bonk“ und viele mehr.
Wie üblich gibt es einen tollen Mix aus Humor, Kritischem und Nachdenklichem. Hierbei
beziehen die Vollblutmusiker ihr treues Publikum mit ein. Über 30 Jahre Bühnenerfah-
rung, auch im Bereich Kabarett und Comedy, machen sein Programm zu einem unver-
gesslichen Erlebnis.
Freuen Sie sich auf einen tollen Abend
Auf Ihr Kommen freut sich die Ortsgemeinde Schönenberg Kübelberg
Tickets ab sofort erhältlich bei  www.ticket-regional.de
Gerne dürfen Sie die Vorverkaufsstellen von Ticket Regional nutzen
(Bürgerbüro´s VGOG, Kleeblatt Waldmohr, Wunschstübbche Brücken….)
Servicegebühr je Buchung 2,00 €
Eintritt: VVK 15,00 € / AK 19,00 €

OG Schönenberg – Kübelberg
Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg hat mit Verabschiedung des Integrierten Ent-
wicklungskonzepts Ortskern Schönenberg-Kübelberg die Entwicklung der Ortsmitte Kü-
belberg und Schönenberg zu den zentralen Zielen ihrer Ortsentwicklung ernannt.
Danach werden städtebauliche Missstände beseitigt und Gemengelagen städtebaulich
neu geordnet und attraktiv gestaltet. Um schwierige Verkehrsknotenpunkte zu lösen sol-
len bereits angekaufte Gebäude  abgerissen werden.
Hierzu werden dringend zwei Ersatzwohnungen gesucht:
Wenn Sie als Vermieter eine Wohnung zur Miete abzugeben haben, wenden Sie sich bit-
te direkt an die Wohnungssuchende Familie unter der angegebener Nummer.
1. wird eine 4 ZKB 80 - 85 m² gesucht für eine Familie 0152 – 51670716
2. wird eine 2 – 3 ZKB 70 m² gesucht für 2 Personen 06373 – 508570
Beide Familien haben Haustiere.

Pensionärverein Schmittweiler
Der Pensionärverein Schmittweiler lädt zu einem zünftigen Stammtisch am Freitag, den
30.06.2023 ab 19.00 Uhr in die Unterkirche Schmittweiler ein. Auf euer Kommen freut
sich die Vorstandschaft.

Schönenberg-Kübelberg
Obst- und Gartenbauverein
Fahrt zur Bundesgartenschau Mannheim
Am Donnerstag, 31. August 2023 fährt der Obst- und Gartenbauverein zur Bundesgar-
tenschau nach Mannheim. Weil die Eintrittskarten gleichzeitig die Fahrkarte für den
ÖPNV sind, fahren wir mit dem Zug ab Bruchmühlbach-Miesau. Wer mitfahren möchte,
melde sich bitte beim Vorsitzenden Karl-Heinz Schoon, 06373-893499.

Zur neuen Kassenwartin haben die Vereinsmitglieder Ruth Theege gewählt.

Neues aus dem Ortsgemeinderat
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse. Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg hat in seiner Sitzung am
25.05.2023 folgende Beschlüsse gefasst:

öffentlich
Aufhebungssatzung „Elisabethenstraße - Lehmengarten - Am Kirchberg“
a) Zustimmung zum Satzungsentwurf
b) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs. 1 BauGB und Behörden § 4
Abs. 1 BauGB

a) Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg stimmt dem vorgelegten Satzungsent-
wurf zu.
b) Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg beauftragt die Verwaltung, das Beteili-
gungsverfahren zur Aufhebungssatzung „Elisabethenstraße – Lehmengarten – Am
Kirchberg“ gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Stellenplan 2023 und 2024;
a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der
Einwohner gem. §97 Abs. 1 GemO
b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung un den
Haushaltsplan mit Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

b) Der Ortsgemeinderat stimmt der Haushaltssatzung sowie dem Haushaltsplan mit
Stellenplan der OG Schönenberg-Kübelberg für die Jahre 2023 und 2024 in der vorlie-
genden Fassung zu.
Die Verwaltung wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen.

Bebauungsplan „An der Festwiesenstraße, 3 Änderung und Erweiterung“;
a) Annahme des Satzungsentwurfes
b) Aufstellungsbeschluss
c) Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit

a) Der Ortsgemeinderat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplanes
b) der vorgelegte Entwurf (Text- und Planteil) des Bebauungsplanes „Festwiesenstraße,
3. Änderung und Erweiterung“ wird akzeptiert
c) Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie die Beteiligung der
Öffentlichkeit (Offenlage) wird beschlossen

Beitritt zum kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KKP)
Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg tritt dem Kommunalen Klimapakt bei. Damit
verpflichtet sie sich, ihre Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als auch in der Anpassung
an Klimawandelfolgen zu verstärken und dabei ambitioniert vorzugehen. Sie benennt
dazu folgende Ziele und Maßnahmen und bringt diese in das weitere Verfahren ein:

- Klimagerechter Neubau der Kindertagesstätte im Ortsteil Kübelberg
- Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
- Nachpflanzung von Bäumen innerhalb der Ortsgemeinde
- Erweiterung des Radwegenetzes zur Dorfmitte
- CO²-neutraler Neubau der Mehrzweckhalle „Haus am See“
- Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte Regenbogen im Ortsteil

Schönenberg
- Umstellung des Bauhof-Fuhrparks auf Elektromobilität
- Nahwärmeversorgung für das Neubaugebiet „Im Pferch“

Auf dieser Basis wird die Verbandsgemeindeverwaltung beauftragt,
· die vollständige Beitrittserklärung gemäß diesem Beschluss in der vorgegebenen

Form zeitnah an das MKUEM abzugeben,
· in Abstimmung mit der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg zu prüfen, welche der

über den KKP zur Verfügung stehenden Beratungsangebote in Anspruch genommen
werden sollen und diese zeitnah und proaktiv anzufordern sowie

· entsprechende personelle Kapazitäten und organisatorische Ressourcen und Infra-
struktur bereitzustellen, um den Beratungs- und Umsetzungsprozess optimal zu un-
terstützen.
Einmündungsbereich Saarbrückerstraße-Flurstraße
a.) Auftragserweiterung Gebäudeabriss
b.) Vorstellung der Vorplanung

Zusammenfassung Beschluss 1-5:
· Grundsätzlich werden Parkflächen errichtet (Beschluss 1)
· Es sollen keine Spielflächen im Einmündungsbereich errichtet werden (Beschluss 2)
· Im „rechten Einmündungsbereich“ von der Saarbrücker Straße kommend sollen drei

Parkflächen errichtet werden. (Beschluss 3)
· Im „linken Einmündungsbereich“ von der Saarbrücker Straße kommend sollen keine

Parkflächen errichtet werden (Beschluss 4a und 4b)
· Der „linke Einmündungsbereich“ soll als begrünte Böschung, ohne Stützmauer ange-

legt werden (Beschluss 5)
Beschluss 6:
Das Büro Frey wird mit dem Gebäudeabriss der Saarbrücker Straße 21, mit einer vorläu-
figen Auftragssumme in Höhe von 5.810,18€ (brutto) beauftragt. Der Ortsbürgermeister
wird ermächtigt, den Auftrag für das benötigten Schadstoffgutachten an den wirtschaft-
lichen Bieter, nach Angebotseinholung, zu vergeben.

Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines neuen Rahmenvertrages
mit den Pfalzwerken

Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg beschließt, die Eigentumsübertragung
der Straßenbeleuchtungsanlagen auf die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg und
stimmt dem neuen Rahmenvertrag zu. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, den neu-
en Straßenbeleuchtungsvertrag mit den Pfalzwerken abzuschließen.
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Erstellung einer Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen
Wahlperiode 2024-2028

a) Der Ortsgemeinderat beschließt, die Wahl per Akklamation durchzuführen.
b) Der Ortsgemeinderat beschließt, dass die vorgeschlagenen Personen, in die Vor-
schlagsliste der Schöffen aufgenommen werden.

Zustimmung zur Annahme einer Spende gem. § 94 Abs. 3 GemO
Der Ortsgemeinderat stimmt der Annahme der Spende von Herrn Markus Wemmert,
Schönenberg-Kübelberg, für die Wald-Kita aus dem Erlös des Tannenbaumverkaufes in
Höhe von 645,-- € und der Spende der Bezirksdirektion Becker, NF Creutz & Leibrock
OHG in Höhe von 200,--€ für die Kita Regenbogen zu.
nicht öffentlich

Gewerbeflächen
Der Ortsgemeinderat beschließt die Ausweisung von Gewerbeflächen.

Von Bierbrauern und den Bierkellern in Schönenberg
Die Ortsgemeinde sucht Accessoires

Die Gemeinde Schönenberg-Kübelberg hat sich entschlossen den Bierkeller im Rahmen
des Begehbaren Geschichtsbuches wieder für die Allgemeinheit zugänglich zu machen.
Die Kellerräume wurden daraufhin komplett freigelegt und zugänglich gemacht. Die An-
lage wird auf rd. 270 m wieder begehbar sein, nachdem diese vom Geologischen Lan-
desamt Bad Kreuznach auf ihre Tragfähigkeit hin untersucht wurde.
Für die touristische Inwertsetzung wurde bereits ein Konzept erarbeitet. Die Besichti-
gung der Anlage mit Biertasting durch sachkundige Gästeführer sollen in naher Zukunft
angeboten werden. Ansprechende, beleuchtete Schautafeln und Accessoires informie-
ren über die Geschichte der Bierbrauer und des Bierkellers in Schönenberg-Kübelberg.
Hierzu suchen wir noch Accessoires von den alten Brauereien oder Gaststätten um diese
Gegenstände im Vorraum des Bierkellers oder im neu gestalteten Bierzimmer des Kultur-
hauses Kübelberg ausstellen zu können.
Wenn Sie Gegenstände zu Verfügung stellen wollen, melden Sie sich bitte bei Frau Kai-
ser Stephanie telefonisch unter 0176 79087991 oder per Mail an kulturhaus@schoe-
nenberg-kuebelberg.de
Weitere Infos unter: www.schoenenberg-kuebelberg.de
Vielen Dank an alle Unterstützer.
Thomas Wolf - Ortsbürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, den 28.06.2023, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Bürgerhauses
Schmittweiler, Höcherbergstraße 2 66901 Schönenberg-Kübelberg eine Sitzung des
Haupt-, Bau und Finanzausschusses der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg
statt. Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 5 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.                  Städtebauförderung;

- Teilneugestaltung Marktplatz Schönenberg
2.                  Neubau Kita St. Valentin

- Grundsatzbeschluss
3.                  Einrichtung weitere Gruppe Kita-Regenbogen (Container)

- Vergabe Planungsleistungen
4.                  Informationen
nicht öffentlich
5.                  Pachtangelegenheit

Schönenberg-Kübelberg, den 14. Juni 2023

gez. Thomas Wolf
-Ortsbürgermeister -

Heizen, wie geht es weiter?
Ein Gespräch zum Heizungsgesetz und Energiepreisen mit Matthias Mieves MdB & den
Stadtwerken Homburg

Donnerstag, 29. Juni ab 19:00 Uhr, im Bürgerhaus Sand, Schönenberg-Kübelberg
Es lädt ein: Frau Jutta Bach-Opp, SPD Ortsverein Schönenberg-Kübelberg

Büchereiführerschein der Vorschulkinder der KiTa St. Valentin
Seit Januar besuchten die zukünftigen Vorschulkinder der Kath. KiTa St. Valentin monatlich
die Kath. Bücherei, um diese kennenzulernen und den Spaß an Büchern zu entdecken.

Begleitet durch Beatrice Schiller, Mitarbeiterin der Bücherei, und dem Raben Fridolin er-
fuhren die Kinder viel Wissenswertes über den Aufbau der Bücherei, wo die verschiede-
nen Bücher zu finden sind und wie sie selbst Bücher ausleihen können.
Am 3.5.23 war es dann soweit: die Kinder haben ihre Abschlussprüfung für den Bücherei
Führerschein gemacht und bestanden. Nach der Übergabe der Führerscheine wurde
noch gefeiert, Beatrice hatte für die Kinder Kuchen und Getränke vorbereitet.
Die Kinder und Erzieherinnen bedanken sich recht herzlich beim Büchereiteam, beson-
ders bei Beatrice Schiller, die diese Aktion liebevoll und mit viel Engagement begleitet hat.

ABC – Wölfe sicher im Straßenverkehr
Wie in vielen anderen Einrichtungen war auch in unserem Kindergarten Herr Christmann
zu Besuch. Er ist unser Verkehrspolizist, der mit seiner emphatischen und kindbezoge-
nen Art den Kindern alle wichtigen Details im Straßenverkehr aufzeigt. Darunter wurden
auch folgende Fragen beantwortet: Was ist als Fußgänger wichtig im Straßenverkehr?
Auf welche Gefahren muss man achten?

Unsere ABC – Wölfe wissen nun Bescheid. Sie haben an unserer vielbefahrenen Straße
im Ortskern und dem Zebrastreifen die Theorie auch gleich in die Praxis umgesetzt. So
schaffen die Kinder nun ihren Weg sicher in die Schule.
Wir bedanken uns bei Herrn Christmann, der mit viel Zeit und Gespür für die Kinder, das
Wissenswert zum Thema Straßensicherheit  an uns weitergegeben hat.
Pia & Marina

Kulturhaus Kübelberg
Viele interessierte Gäste besuchten am internationalen Museumstag
das Kulturhaus Kübelberg und konnten neben der Dauerausstellung
zum Gericht Kübelberg,
auch die Ausstellung „Schön zu leben“ von Jürgen Kizler genießen.
Das Kulturhaus Kübelberg, das ältestes Schulgebäude im Landkreis,
zeigte ebenso in Zusammenarbeit
mit dem Schulmuseum Ottweiler Exponate aus früheren Dekaten der
Schulgeschichte.
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Öffentliche Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg hat in seiner Sitzung am 25.05.2023 den
Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „An der Festwiesenstraße, 3. Ände-
rung und Erweiterung“ gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) gefasst, der hiermit be-
kannt gemacht wird.
Der betroffene Planbereich ist der Kartendarstellung zu entnehmen.
Schönenberg-Kübelberg, den 24.06.2023
gez. T. Wolf
Ortsbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
gem. § 3 Abs. 1 BauGB -Beteiligung der Öffentlichkeit-
Bebauungsplan „An der Festwiesenstraße - 3. Änderung und Erweiterung“
Der Ortsgemeinderat Schönenberg-Kübelberg hat in seiner Sitzung am 25.05.2023 den
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „An der Festwiesenstraße - 3. Änderung
und Erweiterung“ gefasst. Nunmehr erfolgt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
gem. § 3 Abs. 1 BauGB.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann dem Lageplan entnommen werden.
Der Bebauungsplanentwurf einschließlich der Begründung liegen bei der Verbandsge-
meinde Oberes Glantal im Gebäude Rathaus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-2.05, Rathaus-
straße 14, Waldmohr in der Zeit vom 03.07.2023 bis zum 04.08.2023 zu jedermanns
Einsicht aus. Die Einsichtnahme kann zu den allgemeinen Dienstzeiten von montags bis
mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, sowie donners-
tags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und freitags von 8:30
Uhr bis 12:00 Uhr erfolgen. Weiterhin können die Unterlagen im Internet unter
https://www.vgog.de eingesehen werden.
Gem. § 3 Abs. 1 BauGB können Stellungnahmen bei der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal mündlich, per E-Mail (vg-oberes-glantal@poststelle.rlp.de) oder per Post (Post-
anschrift: Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-
Kübelberg)eingereicht werden. Nicht fristgerecht, d.h. nach dem 04.08.2023 abgegebe-
ne Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über eingegangenen Stellung-
nahmen nicht berücksichtigt werden.
Schönenberg-Kübelberg, den 24.06.2023
gez. T. Wolf, Ortsbürgermeister

Geltungsbereich Bebauungsplan
„An der Festwiesenstraße – 3. Änderung und Erweiterung“

Öffentliche Bekanntmachung
über die Beseitigungsverfügung einer Grabstätte auf dem Friedhof der Ortsgemeinde
Schönenberg-Kübelberg - Friedhof Schönenberg (neu)
Bei der nachstehend aufgeführten Grabstätte ist die Beseitigung angeordnet.
Friedhof Schönenberg (neu):

- Eheleute Eichler Horst und Ilse Gertrud (Grab B/11/8)
Verantwortliche, die zur Beseitigung verpflichtet sind, werden hiermit aufgefordert, sich
mit der Friedhofsverwaltung der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Frau Bommer
(06373/ 504-203) bitte bis spätestens 31.07.2023 in Verbindung zu setzen.
Sollte sich kein Verantwortlicher melden, so wird die Einebnung durch die Friedhofsver-
waltung angeordnet. Sofern Grabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt wer-
den, hat der jeweilige Verpflichtende die Kosten zu tragen.
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Bommer gerne zur Verfügung.
Wir bitten um Verständnis für diese unvermeidbare Maßnahme.
Ihr
Thomas Wolf
Bürgermeister der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg

Steinbach am Glan

Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Steinbach am Glan
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
hier: Aufhebungssatzung „Auf dem Bremengarten“
Ortsgemeinde Steinbach am Glan
Der Ortsgemeinderat Steinbach am Glan hat in seiner Sitzung am 01.12.2022 die Auf-
stellung der Aufhebungssatzung „Auf dem Bremengarten“ Ortsgemeinde Steinbach am
Glan beschlossen.
Nachdem das Verfahren abgeschlossen ist, hat der Ortsgemeinderat Steinbach am Glan
am 12.05.2023 die Aufhebungssatzung „Auf dem Bremengarten“ gem. § 10 Abs. 1
BauGB i.V.m. § 24 GemO als Satzung beschlossen. Die Aufhebungssatzung wird nun als
Satzung gem. § 10. Abs. 3 BauGB mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft gesetzt.
Die genaue Abgrenzung des Planbereichs kann dem Kartenausschnitt entnommen wer-
den.
Die Aufhebungssatzung liegt ab sofort zusammen mit der Begründung bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Oberes Glantal, Gebäude Waldmohr, Rathausstr. 14, Zimmer Nr.
W1-2.04, auf unbegrenzte Zeit zur Einsichtnahme aus. Jedermann hat das Recht, wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden in die rechtsverbindliche Satzung Einsicht zu neh-
men und über den Inhalt Auskunft zu verlangen. Mit der Bekanntmachung wird die Sat-
zung rechtsverbindlich.
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a
BauGB beachtlich sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Gem. §§ 39 bis 42 BauGB können Vermögensnachteile entstehen, die einen Entschädi-
gungsanspruch auslösen können. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Entschädigungsleistungen in Geld sind
ab Fälligkeit mit 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs jährlich zu verzinsen. Ist Entschädigung durch Übernahme des Grund-
stücks zu leisten, findet auf die Verzinsung § 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§ 44 Abs. 3
BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB).

Hinweis
gem. § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO)
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
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oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfer-
tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Geltungsbereich:

Steinbach am Glan, den 24.06.2023
gez. Fehrentz, Ortsbürgermeister

Wahnwegen

Obst und Gartenbauverein
Der Obst und Gartenbauverein für soziales und Umwelt beabsichtigt die Bundesgarten-
schau in Mannheim zu besuchen. Wir bitten daher unsere Mitglieder um Rückmeldung
wer an der Ausflugsfahrt teilnehmen möchte. Termine hierzu sind noch offen.
Die Fahrt hierzu findet nur bei ausreichender Teilnahme statt. Sollten noch freie Plätze im
Bus verbleiben, sind wir gerne bereit auch Nichtmitgliedern den Besuch der Buga zu er-
möglichen. Ich bitte alle Interessierten sich unter den Tel.-Nr. 06384-7885 (Karl-Dieter
Strauß) oder 176 788 14 400 (Peter Müller) verbindlich bis zum 31.06.2023 anzumelden.
Mit freundlichem Gruß Karl - Dieter Strauß

Kita „Naseweis“

Am 07. Juni 2023 konnten die Vorschulkinder der Kita „Naseweis“ voller Vorfreude und
Aufregung Herrn Christmann von der Jugendverkehrsschule Kusel begrüßen. Nach dem
ersten Staunen über den „echten“ Polizisten erklärte Herr Christmann den Kindern das
richtige Verhalten im Straßenverkehr.
Nach dem theoretischen Teil, ging es an die praktische Umsetzung. Auf der Straße übte
jedes Kind das richtige Überqueren der Fahrbahn. Diese Übungen zielen darauf ab, dass
Verhalten der Kinder im öffentlichen Straßenverkehr sicherer und sie fit für den Schul-
weg zu machen.
Zum Abschluss durfte jedes Kind ein Bild mit echter Polizeimütze, den Handschellen
und der Polizeikelle machen.
Den Kindern hat es sehr viel Spaß bereitet und wir bedanken uns bei Herrn Christmann
für den informativen und spannenden Vormittag.

Waldmohr

24. Juni 2023 Seite 15AMTSBLATT



obg_hp16_amtsb.16

Deutsche Glasfaser startet Hausbegehungen
und Tiefbau in Waldmohr
Terminabsprache erfolgt direkt mit allen Kundinnen und Kunden von Deutsche Glasfaser
14.06.2023, Waldmohr. Der Glasfaserausbau in Waldmohr geht in die nächste Runde:
Der von Deutsche Glasfaser beauftragte Baupartner Libra hat bereits mit den Hausbege-
hungen begonnen.
Die Hausbegehungen sind wichtig, damit der Baupartner gemeinsam mit den Kundinnen
und Kunden festlegen kann, wo und wie die Leitungen auf dem Grundstück verlegt wer-
den. Auch die Installationswege im Haus werden gemeinsam festgelegt. Standardmäßig
erfolgt eine kostenlose Installation im Keller oder Erdgeschoss. Individuelle Lösungen
können Kundinnen und Kunden am Tag der Begehung mit dem Baupartner besprechen
und vereinbaren.
Der beauftragte Baupartner kommt direkt auf die Kundinnen und Kunden zu, um einen
Termin für die Hausbegehung zu vereinbaren. Sollte er beim Hausbegehungstermin nie-
manden antreffen, hinterlässt er eine Karte zur erneuten Kontaktaufnahme im Briefkas-
ten. Zur Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden verfügen alle Mitarbeiter von Deut-
sche Glasfaser bzw. des Baupartners über Mitarbeiter-Ausweise, die jederzeit vorge-
zeigt werden können. Hier ist eine ID-Nummer vermerkt, die jederzeit über die Service-
nummer von Deutsche Glasfaser 02861 - 890 600 geprüft werden kann.
Deutsche Glasfaser startet außerdem in Kürze die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz
in Waldmohr. Damit ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem schnellen und
zukunftssicheren Glasfasernetz in Waldmohr erreicht.
„Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten und Glasfaser
schnell zu verlegen, nutzen wir moderne und effiziente Verfahren“, so Andreas Wiebe, Pro-
jektmanager Bau von Deutsche Glasfaser. Beim Bau werden die Leerrohre zum Beispiel
mit Hilfe von Fräsen minimalinvasiv in die Straßen eingebracht und die Glasfaser verlegt.
Im Anschluss werden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen, etwa mit Pflas-
tersteinen oder Kies. So können im späteren Bauprozess die Leitungen beim Bau der
Hausanschlüsse schnell erneut geöffnet werden. Zum Ende der Bauarbeiten werden die
Gehwege und Straßen endgültig und ordnungsgemäß wiederhergestellt. Bei einer
Schlussbegehung wird der Zustand all dieser Oberflächen von der Verwaltung geprüft.
Die Tiefbauarbeiten finden in enger Zusammenarbeit zwischen Stadt- bzw. Verbandsge-
meindeverwaltung und dem Baupartner sowie Deutsche Glasfaser statt. Vor Beginn der
Bauarbeiten werden die Anwohnerinnen und Anwohner der jeweiligen Straße so früh wie
möglich über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mitteilung finden sie per Post-
einwurf in ihrem Briefkasten.
Zudem ist Deutsche Glasfaser in der Planung für eine Informationsveranstaltung für alle
Bürgerinnen und Bürger. Hierzu werden die Bürgerinnen und Bürger separat eine Einla-
dung erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.deutsche-glasfa-
ser.de, telefonisch unter 02861 - 890 600 oder persönlich im Servicepunkt in Schönen-
berg-Kübelberg (Glanstraße 28, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Öffnungszeiten: Mon-
tag und Dienstag jeweils von 10:00 – 13:00 und 14:00 – 17:00 Uhr). Alle Fragen zum Bau
beantwortet die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 02861 - 890 60 940
montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Allgemeinverfügung über die Widmung
einer Gemeindestraße in der Stadt Waldmohr
Widmungsverfügung
Gemäß § 36 des Landesstraßengesetzes für Rheinland-Pfalz (LStrG) vom 1. August 1977
– in der derzeit geltenden Fassung - und dem Beschluss des Stadtrates Waldmohr vom
10.05.2023, wird die nachfolgend aufgeführte Gemeindestraße mit sofortiger Wirkung
für den öffentlichen Verkehr gewidmet:
· Weiherstraße (Gemarkung Waldmohr) – Stichstraße L354

Die Widmung als Gemeindestraße umfasst das Flurstück 957/58 (ganz) und das Flur-
stück 957/15 in einer Länge von ca. 75 m, gemessen von der L354 ausgehend.
Das Flurstück 957/15 wird im nördlichen Grundstücksbereich in einer Länge von ca.
17 m, ausgehend von Flurstück 957/61, auf die Benutzungsart Fußweg beschränkt
und als solcher gewidmet.

Die gewidmeten Verkehrsflächen sind in beigefügten Planauszug dargestellt.
Der Gemeingebrauch der gewidmeten Straßenflächen wird gem. § 34 Abs. 1 LStrG auf
die nach der Straßenverkehrsordnung zulässigen Nutzungsarten beschränkt.
Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbands-gemeindeverwal-
tung Oberes Glantal, Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz an
vg-oberes-glantal@poststelle.rlp.de, einzulegen.
Der Widerspruch kann auch bei der Kreisverwaltung, Kreisrechtsausschuss, Trierer Str.
49-51, 66869 Kusel, eingelegt werden.

Schönenberg-Kübelberg, 24.06.2023
Verbandsgemeinde Oberes Glantal
gez.
Christoph Lothschütz
Bürgermeister
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Kirchliche Nachrichten

Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler und Dietschweiler
Gottesdienste
25.06.2023 (3. So. n. Trinitatis),
11.00 Uhr, Außengelände hinter dem Bürgerhaus Börsborn (Hauptstr. 35), Gottesdienst
im Grünen; Mittagessenangebot im Anschluss vor Ort

Kindergottesdienste:
25.06.2023, 10.15 Uhr, Prot. Gemeinderaum Dietschweiler (Kirchstr. 3)
25.06.2023, 11.15 Uhr, Prot. Kirche Glan-Münchweiler

Konfirmandenarbeit:
27.06.2023, 15.30 - ca. 17.00 Uhr, Prot. Pfarrhaus Glan-Münchweiler, Konfizeit der Kon-
firmandengruppe

Kontakt und Terminvereinbarung Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler:
Pfarrer Christoph Bröcker, Tel. 06383-470 /
Email: pfarramt.glan.muenchweiler@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach, Dunzweiler, Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
25.06. 10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Breitenbacher Dorffest auf dem

Schulhof
Dunzweiler
24.06. 17:00 Uhr Gottesdienst

Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags v. 17-19 Uhr, Donnerstags v. 09:30-12 Uhr
oder unter Telefonnummer 06386/330

Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Sonntag , 25.06.2023 10.00 Uhr: Gottesdienst auf dem Marktplatz (Marktplatzfest)
Mittwoch, 28.06.2023 17:30-19:00 Uhr: Präparandentreffen im Prot. Gemeindehaus

Öffnungszeiten Pfarrbüro, Saarpfalzstraße 16a, Waldmohr, Tel. Nr.: 06373-9312:
dienstags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr.
Pfarrerin Mohrbacher ist auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.

Prot. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim
Gottesdienste
Freitag, 23. Juni
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 25. Juni
10 Uhr Ohmbach mit Abendmahl
14 Uhr Tauffest mit Familiengottesdienst in Herschweiler-Pettersheim
Freitag, 30. Juni
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 2. Juli
9 Uhr Langenbach & Krottelbach
10 Uhr Ohmbach & Herschweiler-Pettersheim

Termine
Girls Club (Für Mädchen von 6 bis 12 Jahre)
Mittwochs, 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Lisa Hol-
linger (0163 9707436) und Andreas Horn (0151 22117713 )
Mosaik (Für Jugendliche von 12 bis 16 Jahre)
Mittwochs, 19 bis 21 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Andreas
Horn (0151 22117713)
Jungschar (Für Jungen von 7 bis 12 Jahre)
Freitags, 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Andreas
Horn (0151 22117713)
Mittwoch, 7. Juni, 17 Uhr, Sportplatz Krottelbach

Hauskreis-Frühstück: Samstag, 1. Juli, 9 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim
Aktuelle Termine und Infos finden Sie auch auf www.kirche-hp.de/termine

Offene Kirche: Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr ist die Kirche in Herschweiler-Pet-
tersheim für Zeiten der Stille und des Gebets geöffnet.

Kontakt: Pfarramt Herschweiler-Pettersheim
Pfarrer Robert Fillinger, Tel. 0 63 84 – 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de, www.kirche-hp.de
https://www.facebook.com/KircheHP

Prot. Kirchengemeinde Gries
Gottesdienste
Sonntag, 25.6.2023
10:00 Uhr      Gottesdienst in Gries
Freitag, 30.6.2023
15:00 Uhr       Präpi-Kurs im Gemeindesaal in Miesau
Sonntag, 2.7.2023
10:00 Uhr      Gottesdienst mit Vorstellung der Präparandinnen und Präparanden zur

Konfirmation 2024
18:00 Uhr       Der Orgelbauverein Miesau lädt zu einer besonderen Veranstaltung ein. In
der Prot. Kirche in Miesau wird Michael Czok einen Blick auf „Miesau und Elschbach im
Spiegel der Zeit“ bieten. Michael Czok hält als Fotograf in unserer Gemeinde vor allem
das Geschehen traditioneller dörflicher Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Kerwe,
fest. Außerdem ist er Mitherausgeber der 2014 erschienen Dokumentation „Mit Alfred
Kloss und seiner Kamera unterwegs in Buchholz – Elschbach – Miesau“.  Mit der jetzt
angebotenen Fotopräsentation zeigt Michael Czok, wie sich Miesau und Elschbach in
den letzten Jahrzehnten verändert haben. Es darf mitgeraten und diskutiert werden, wie
das alles einmal so war.
Der Eintritt ist frei. Spenden zur Instandhaltung der Orgel werden erbeten

Öffnungszeiten:
Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8 Uhr bis 10 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr geöff-
net. Pfarrerin Irena Weber (geschäftsführende Pfarrerin) ist unter der Nummer 0157-
855 096 88 zu erreichen. Ansprechpartner sind auch die gewählten Presbyter/innen aus
Miesau und Gries.

Tel. 06372-1456, Telefax 50352 , https://pfarramt-miesau.de
eMail: pfarramt.miesau@evkirchepfalz.de
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Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Sonntag, 25.06.
10.00 Uhr Gottesdienst, zeitgleich ist Kindergottesdienst
12.00 Uhr Ökum. Friedensgebet vor dem Rathaus
Samstag, 01.07.
09. – 13.00 Uhr Konfirmanden-Treffen mit Pfr. Thilo Armbrust
Sonntag, 02.07.
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, zeitgleich ist Kindergottesdienst
Unsere Bürozeiten sind
dienstags und donnerstags von 09. – 12.00 Uhr
sowie donnerstags von 15.30 – 17.00 Uhr
Telefon: 06373-3256. E-Mail:pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de 
Pfarrerin Elisabeth Wirtgen erreichen Sie unter folgender Tel.-Nr.: 06332-487699 bzw.
per Mail: wizwei@t-online.de

Katholische Pfarrei Hl. Remigius Hüffler, Kusel, Glan-Münchwei-
ler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichen-
bach-Steegen, Hoof
Gottesdienste
Samstag 24. Juni          
18.00 Uhr Festtagsmesse                              Nanzdietschweiler
18.00 Uhr Festtagsmesse                              Steinbach
Sonntag 25. Juni
09.00 Uhr  Sonntagsmesse                           Remigiusberg
10.00 Uhr Festmesse z. Erstkommunion   Kusel
10.30 Uhr Sonntagsmesse                           Reichenbach-Steegen
Dienstag  27. Juni
17.30 Uhr Rosenkranzgebet                        Glan-Münchweiler
18.00 Uhr Werktagsmesse                            Glan-Münchweiler
Mittwoch 28. Juni
09.00 Uhr Werktagsmesse                         Nanzdietschweiler
09.00 Uhr Werktagsmesse                         Kusel
Donnerstag 29. Juni
17.30 Uhr Rosenkranzgebet                      Glan-Münchweiler
18.00 Uhr Festtagsmesse                           Glan-Münchweiler
18.00 Uhr Festtagsmesse                           Remigiusberg
Freitag 30. Juni
09.00 Uhr Werktagsmesse                         Kusel
17.30 Uhr Rosenkranzgebet                      Nanzdietschweiler
18.00 Uhr Werktagsmesse                         Nanzdietschweiler      

Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel, Kontakt: Tel: 06381/43717-0  
Homepage: Pfarrei-Kusel.de, Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag – Freitag  von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert, Pfarrer Roland Spiegel, Gemeindereferent Michael Huber, Gemein-
deassistent Philipp Ochsner

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Freitag, 23. Juni:
18.30 Uhr        Schmittweiler       Messfeier
Samstag, 24. Juni:
17.00 Uhr        Dunzweiler            Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Ohmbach                Messfeier am Vorabend
Sonntag, 25. Juni:
10.00 Uhr        Breitenbach          ökum. Gottesdienst zum Dorffest auf dem Schulhof
10.00 Uhr        Waldmohr              ökum. Gottesdienst zum Marktplatzfest
10.30 Uhr        Sand                        Messfeier
Mittwoch, 28. Juni:
8.30 Uhr          Kübelberg             Messfeier
Donnerstag, 29. Juni:
18.30 Uhr        Waldmohr               Messfeier
Samstag, 01. Juli:
17.00 Uhr        Elschbach               Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Brücken                   Messfeier am Vorabend
Sonntag, 02. Juli:
10.30 Uhr        Breitenbach         Messfeier, Jubelkommunion
10.30 Uhr        Sand                         Messfeier

Jubelkommunion in Breitenbach: Einladungen hierzu wurden verschickt. Wer nicht ein-
geladen wurde, aber gerne daran teilnehmen möchte, kann sich bei Frau Becker Tel.
06386/5198 melden.

Hungermarsch 2023: Wir bedanken uns bei allen Spendern, Spendensammlern, Teil-
nehmern und helfenden Händen für einen Tag im Zeichen der Hilfe für unsere Missiona-
re. Das vorläufige Spendenergebnis vom Hungermarsch 2023 beträgt 10.040,00 €.

50 Jahre Kirche in Schmittweiler: Dieses Jahr feiert die Kirche in Schmittweiler ihr 50-
jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum möchten wir mit Ihnen feiern. Wir beginnen am
07.07.2023 um 18.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst laden wir Sie
zu einem gemütlichen Beisammensein in die Unterkirche ein. Für Essen und Trinken ist
gesorgt. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns feiern.

Es lädt ein der Gemeindeausschuss Kübelberg.

Seniorencafé im Valentinshaus: Herzliche Einladung an alle Senioren zum nächsten
Seniorencafé im Valentinshaus in Kübelberg.
Termin: Donnerstag, 06. Juli um 15 Uhr
Bei Kaffee und Kuchen gibt es ein kleines Programm und Gelegenheit zum Gespräch. Wir
freuen uns, wenn Sie dabei sind! Wir bitten um Anmeldung im Pfarrbüro. Vielen Dank!

Gruppenstunden für Kinder: Herzliche Einladung an alle Kinder der 1. – 8. Klassen zu
den KJG Gruppenstunden. Diese finden immer freitags im Jugendheim in Kübelberg, Kir-
chengasse 6, statt (außer in den Ferien).
Habt Ihr Interesse? Dann kommt doch einfach vorbei.
1. – 5. Klasse: 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr
6. – 8. Klasse: 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg
Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag: 16.00-18.00 Uhr

das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator
E-Mail: robert.maszkowski@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pappon, Tel. 06373/8290422 o. 0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische Christusgemeinde
Gottesdienste
25.06.2023
10.00 Uhr Gottesdienst mit Jürgen Kizler

Jeden Dienstag 18:45 Uhr Chor
Weitere Infos: www.ec-gemeinde.de, Gemeindepastor Jürgen Kizler, Schulstr. 10,
66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel.:06373/8290149

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste:
Sonntag, 25.06.
Dittweiler                   10:30 Uhr         Gottesdienst mit Tauffest zum Jahr

der Taufe am Elchbrunnen
Mittwoch, 28.06.
Brücken                   10:30 Uhr          Gottesdienst in der Tagespflege im

Alois-Hemmer-Haus
Gemeindeveranstaltungen: 
Samstag, 24.06.
Altenkirchen           10:00 – 16:00 Uhr      Gemeinsamer Konfi-Samstag mit den
                                    Konfis der Kirchengemeinden
                                  Niederkirchen i.O., Hoof und
                                   Herschweiler-Pettersheim im Jugendheim
Montag, 26.06.
Altenkirchen            10:00 – 11:00 Uhr    Treffen Krabbelgruppe „Purzeltreff“
                                                                              im Jugendheim (UG).
Dienstag, 27.06.
Altenkirchen             17:00 Uhr                   Treffen Jugendgruppe im Jugendheim.

Mittwoch, 28.06.
Altenkirchen           15:00 – 16:30 Uhr      Treffen Kindergruppe Kohlbachtal im

Jugendheim (UG).
Donnerstag, 29.06.
Altenkirchen            19:00 – 20:30 Uhr  Proben Kirchenchor im Jugendheim.

Protestantisches Pfarramt Altenkirchen-Brücken
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk
Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen

Sportmeldungen

ASC Bunker Boy´s Brücken e.V. -
Herren 30 weiter Tabellenführer in der Pfalzliga
Die 1. Damenmannschaft siegte am 11.06.2023 in einem Nachholspiel souverän mit 6:0
in Massweiler. Es gewannen in den Einzeln Jasmin Stiller 6:4, 4:6, 10:4 (Champions-Tie-
break), Julie Geyer 6:0, 6:3, Sarah Maurer 6:2 6:1 und Lea Böhnlein 6:2, 6:1. Auch in den
Doppeln hatte die „Bunker Girls mit Stiller/Maurer 6:3, 7:5 und Geyer/Böhnlein 6:0, 6:3
die besseren Schläge. Mit 4:0 Punkten waren sie somit Tabellenführer. Schlechter lief es
beim nächsten Spiel in Ebertsheim. Hier konnte nur Aline Christoffel ihr Einzel gewinnen
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und es gab für das ersatzgeschwächte Team eine 1:5 Niederlage.
Die Damen 50 waren in ihrem ersten Spiel in Freinsheim mit 4:2 erfolgreich. Nach Siegen
von Natascha Christoffel, Ute Sander und Tanja Geyer stand es nach den Einzeln 3:1 für
das Team aus Brücken. Das Doppel Natascha Christoffel und Marlyn Meisinger sicherten
mit einem souveränen Sieg im Doppel den Erfolg.
Der Siegeszug der Herren 30 in der Pfalzliga geht weiter. Mit einem deutlichen 9:0 Sieg
gegen Flomersheim festigten sie ihre Tabellenführung. Da sich Stefan Altherr im Einzel
verletzte, sein Spiel trotzdem noch gewann, musste für ihn Mike Lessmeister im Doppel
ran. Obwohl bisher nicht im Einsatz, war auf ihn Verlass und er gewann sein Doppel mit
Manuel Huber.
Die Herren 30 (2) siegte souverän mit 6:0 in Siegelbach, wobei alle Paarungen deutlich
gewonnen wurden.
Auch die Herren 55 waren in ihrem ersten Spiel erfolgreich und siegten mit 4:2 in Hettel-
leidelheim. Die Punkte steuerten Martin Geyer, Markus Defland und Stefan Scherer im
Einzel sowie Markus Defland mit Stefan Scherer im Doppel bei.
Nach drei Siegen und der Tabellenführung, mussten sich die Herren 60 gegen die Gäste
vom TC Otterberg mit einem 3:3 zufrieden geben. Nach den Einzeln lag das ersatzge-
schwächte Team mit 1:3 zurück. Lediglich Markus Defland siegte an Position 2 deutlich.
Viel besser lief es dann in den Doppeln, die beide von Defland/Scherer und Bernd/Brau-
er klar gewonnen wurden. Mit dem Unentschieden hat sich das Team noch alle Möglich-
keiten zur Meisterschaft offen gehalten. Wenn es am 28.06.2023, um 15:00 gegen den
jetzigen Tabellenführer Zweibrücken geht, kann hoffentlich wieder die stärkste Mann-
schaft antreten, um das „Endspiel“ offen zu gestalten. 
Die Herren 65 holten im zweiten Spiel der Doppelrunde ihren ersten Punkt mit einem 2:2
in Winzeln. Urban Brauer/Hans-Werner Altherr siegten 6:2, 6:1 und Urban Brauer mit Pe-
ter Maurer 6:1, 1:6, 10:6 im Champions-Tiebreak. Auch das Doppel Felix Huber/Benno
Müller kam in den Champions-Tiebreak und hätte den Sieg perfekt machen können,
musste sich aber nach einer 8:5 Führung 10:12 geschlagen geben.

Die in Maasweiler erfolgreichen Damen

Medaillenregen bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft
im Rope Skipping

Im Rahmen der TurnFinals in Koblenz
wurden auch die Rheinland-Pfalz-Meis-
terschaften im Rope Skipping ausgetra-
gen.
Nach erfolgreichem Abschneiden bei
Pfalz- und Deutscher Meisterschaft
konnte Amelie Sommer auch am Sams-
tag, den 10.06.2023 wieder ihr Können
unter Beweis stellen.
Die Ergebnisse sind überwältigend.
Mit 2x GOLD in den Disziplinen Speed
Sprint und Speed Endurance, BRONZE
im Freestyle und SILBER in der Mehr-
kampfwertung Overall konnte Amelie
einen kompletten Medaillensatz mit
nach Hause nehmen.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leis-
tung.
Trainiert wird Amelie von Andre Zimmer,
der an diesem Tag als Kampfrichter im
Einsatz war und Marina, die sie an die-
sem Wettkampf betreut hat.

Schützenbruderschaft 1958 Schönenberg-Kübelberg
Ehrenkreuz des Deutschen Schützenbundes für Schuck Cornelia
Beim 70. Landesschützentag des Pfälzischen Sportschützenbundes in Neustadt
(Weinstr.) wurde unserer Oberschützenmeisterin Schuck Cornelia das Ehrenkreuz in
Bronze des Deutschen Schützenbundes für unermüdliche Arbeit um das Deutsche
Schützenwesen verliehen.
Seit 40 Jahren ist „Conny“ Mitglied des Vereins. Mit dem Virus „Helfer“ wurde sie jedoch
schon früher infiziert. Sicher wurde es ihr schon in die Wiege gelegt.
In vielen Jahren als Jugendleiterin ist ihr besonders die Jugendarbeit wichtig. Ohne Nach-
wuchs sterben die Vereine aus.
Nach 10 Jahren als 2. Vorstand führt sie den Verein seit 2 Jahren als 1. Vorstand. Im
Sportschützenkreis Bruchmühlbach ist sie seit nunmehr 24 Jahren als Kreisschatzmeis-
terin tätig.
Ihr Organisationstalent stellt sie ständig unter Beweis. Auch wenn es schwer ist, für die
anstehenden Aufgaben Helfer zu akquirieren, gibt sie nicht auf.

Bildunterschrift:: 3. v. l. Oberschützenmeisterin Schuck Cornelia

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
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DAS LEBEN
IST ZU KURZ
FÜR LANGSAMES
INTERNET.

Jetzt

informieren!

Lieber auf lichtschnelle

Glasfaser umstellen.

Glasfaser ist die leistungsstärkste Technologie,

wenn es um die Nutzung des Internets geht.

Mehr Geschwindigkeit – um genau zu sein: Licht-

geschwindigkeit –, aber auchmehr Stabilität und

mehr Energieeffizienz. Damit ein Videochat erst

endet, wenn Sie es wollen.

02861 890 60 902

deutsche-glasfaser.de/schnelles-internet

Werden Sie 

Wochenblatt-Reporter! 

Jetzt anmelden!

Bietet jedem 

eine Bühne


